
Die Weiterbildungsmesse  
„Bildunghoch2“ 
am 25. und 26. Juni 2010 
in der Römer- und Schwanenhalle 
am Römerberg 23 in Frankfurt am Main (Der Römer) 

 

Schirmherren: 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Weiterbildung Hessen e.V., WissWeit Wissenschaftliche Weiterbildung in Hessen 

Initiator und Koordination: 
Schlotte & Partner, Sigma Studio K.-J. Schlotte, Untermainkai 83, 60329 Frankfurt am Main, Telefon 069 242945-0,  
Telefax 069 242945-25, bildunghoch2@schlotte-partner.de, www.bildunghoch2.de 

 

 

Schlotte & Partner 
Sigma Studio K.-J. Schlotte 
Untermainkai 83 
60329 Frankfurt am Main 
 

Kontakt:
Helmut Willand .......................... 069 242945-27 
Fax ............................................... 069 242945-25 
E-Mail .................... eintrag@schlotte-partner.de 
Internet .............................. www.bildunghoch2.de 
 

Der Internet-Standardeintrag 
 

Wir bestellen einen Internet-Standardeintrag im Anbieterverzeichnis unter www.bildunghoch2.de. 
Wir sind kein Aussteller der Messe Bildunghoch2 und bestellen zu den unten angegebenen Preisen. 

 

 Standardeintrag: Veröffentlichungsdauer 12 Monate, enthaltene Leistungen: € 190,00
  
 • Anschrift mit Kontaktdaten: max. 8 Zeilen à 45 Zeichen

• Online: Verlinkung Internet-/E-Mailadresse plus fünf Weiterbildungsangebote 
• Logoveröffentlichung (Bilddatei an eintrag@schlotte-partner.de) 

  
 Optional: Online-Veröffentlichung von Angeboten bis 5 Angebote inklusive

 6 bis 20 Angebote € 50,00
 ab 21 Angeboten € 200,00

 Informationen hierzu erhalten Sie auf Anfrage
 

Eintrag: (max. 8 Zeilen à 45 Zeichen) 

Firma:  

Firma (Fortsetz.):  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Ansprechpartner:  

Telefon:    Internet: http://  

E-Mail:  
 

Rechnungsanschrift: 
Firma:  

Straße:  

PLZ, Ort:  
 

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Das vom Aussteller unterschriebene Auftragsformular ist rechtsverbindlich, es gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 

  

Ort / Datum Unterschrift / Firmenstempel
  



 Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. "Anzeigenauftrag" im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung. 

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der 
vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen. 

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprech-
enden Nachlass dem Verlag zu erstatten.  
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht. 

5. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so 
rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. 

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge - auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses - wegen des Inhalts, der 
Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich 
gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn 
deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar 
ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden.  
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt. 

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwand-
freier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für 
erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.  
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gege-
benen Möglichkeiten. 

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeigen 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
das Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des 
Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind - auch bei telefonischer Auftragserteilung - 
ausgeschlossen; 

8. (Fortsetzung) 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und 
Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, 
seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine 
Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zuge-
sicherter Eigenschaften bleibt unberührt.  
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsge-
hilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die 
Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den 
voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden 
Anzeigenentgelts beschränkt.  
Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtlichen 
Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rech-
nung und Beleg geltend gemacht werden. 

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung 
des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

10. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt. 

11. Die Rechnung wird sofort nach Rechnungstellung fällig. 
12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Ein-

ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezah-
lung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus-
zahlung verlangen.  
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes 
Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem 
Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen. 

13. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen 
Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so 
tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für 
vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen (falls nicht 
anders vereinbart) hat der Auftraggeber zu tragen. 

15. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

16. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. 
Gerichtsstand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des 
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach 
deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der 
Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 


